	Prüfvermerk über die Vorlage der Personalunterlagen 

	Gemäß § 7 Abs. 3 des Kooperationsvertrages müssen die beim Kooperationspartner beschäftigten Kräfte, die gemäß der Leistungsbeschreibung zum Kooperationsvertrag in der gebundenen Ganztagsschule eingesetzt werden, vor Aufnahme der Tätigkeit die dort genannten Unterlagen und Erklärungen bei der Schulleitung vorlegen. Diese hat die Vollständigkeit der Unterlagen zu prüfen und von deren Inhalt Kenntnis zu nehmen.

Hiermit wird bestätigt, dass der/die Beschäftigte

     
(Name Vorname)
vor Aufnahme der Tätigkeit in der gebundenen Ganztagsschule im Schuljahr       folgende Unterlagen und Erklärungen zur Prüfung vorgelegt bzw. folgende Belehrungen erhalten hat:

(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

a)
Erklärung zu früheren Dienst- und Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Dienst und zu Ermittlungs- und Strafverfahren

 FORMCHECKBOX 

b)

Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue, Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster Organisationen und Fragebogen zur Prüfung der Verfassungstreue
 FORMCHECKBOX 

c)

Fragebogen zu Beziehungen zur Scientology-Organisation

 FORMCHECKBOX 

d)

Belehrung über die gesundheitlichen Anforderungen an und von Personen, die an Schulen regelmäßig Tätigkeiten ausüben und Kontakt mit Schülerinnen und Schülern haben (§§ 34, 35 Infektionsschutzgesetz)
 FORMCHECKBOX 

e)

Informationsblatt über das Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken

 FORMCHECKBOX 

f)

erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG)

 FORMCHECKBOX 

Weiterhin wird versichert, dass der Kooperationspartner

     
(Name/Bezeichnung des Kooperationspartners)

den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung (§ 6 S. 3 des Kooperationsvertrages) bestätigt hat.

Ort, Datum
     
…………………………………………….
 Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters
Die oben in den Buchst. a bis f genannten Unterlagen und Erklärungen sind nach Prüfung durch die Schulleitung zurückzugeben. Der Prüfvermerk über die Vorlage der Personalunterlagen ist von der Schulleitung zu unterzeichnen und aufzubewahren sowie in Kopie der zuständigen Regierung vorzulegen.




